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B. Sonstige Beschlüsse

1. Beschlüsse ohne Überweisung an einen 
Hauptausschuss

59/501. Sitzungen von Nebenorganen während des
Hauptteils der neunundfünfzigsten Tagung

Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 14. September 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Empfehlung des Konfe-
renzausschusses16, den Ausschuss für die Beziehungen zum
Gastland, den Ausschuss für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes, die Arbeitsgruppe
zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Na-
tionen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, den Exeku-
tivrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
und des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, den
Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen,
die Abrüstungskommission, den Sonderausschuss zur Unter-
suchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen, und den Exekutivrat des Internatio-
nalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung
der Frau zu ermächtigen, während des Hauptteils ihrer neun-
undfünfzigstenTagung in New York zusammenzutreten, mit
der strengen Maßgabe, dass ihre Sitzungen im Rahmen der
verfügbaren Einrichtungen und Dienste abgehalten werden.

Auf ihrer 18. Plenarsitzung am 4. Oktober 2004 beschloss
die Generalversammlung auf Empfehlung des Konferenzaus-
schusses17, das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen zu
ermächtigen, während des Hauptteils ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung in New York zusammenzutreten, mit der stren-
gen Maßgabe, dass seine Sitzungen im Rahmen der verfüg-
baren Einrichtungen und Dienste abgehalten werden.

59/502. Organisation der neunundfünfzigsten Tagung

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 17. September 2004 verab-
schiedete die Generalversammlung auf Grund der im ersten
Bericht des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung18

eine Reihe von Bestimmungen betreffend die Organisation
der neunundfünfzigsten Tagung.

Auf ihrer 30. Plenarsitzung am 14. Oktober 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Präsiden-
ten und ohne damit einen Präzedenzfall zu schaffen, während
der Begehung des zehnten Jahrestags der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung unter dem Ta-
gesordnungspunkt 45 "Integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen-
den Gebieten" eine einleitende Erklärung des Exekutivdirek-
tors des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zu hören.

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 15. Oktober 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Grund der im dritten Be-
richt des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung19, den
Tagesordnungspunkt 21 "Die konfliktfördernde Rolle von Dia-
manten" und den Tagesordnungspunkt 24 "Verhütung be-
waffneter Konflikte" gesondert zu behandeln.

Auf ihrer 46. Plenarsitzung am 29. Oktober 2004 beschloss
die Generalversammlung auf Grund der im vierten Bericht
des Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung20, den Ta-
gesordnungspunkt 36 "Die Situation im Nahen Osten" und
den Tagesordnungspunkt 37 "Palästina-Frage" gesondert zu
behandeln.

Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 10. Dezember 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Präsiden-
ten, den ursprünglich auf Dienstag, den 14. Dezember 2004
angesetzten Zeitpunkt für die Vertagung der neunundfünfzig-
sten Tagung auf Montag, den 20. Dezember 2004 zu verschie-
ben.

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004 be-
schloss die Generalversammlung auf Vorschlag des Präsiden-
ten, den Zeitpunkt für die Vertagung der neunundfünfzigsten
Tagung auf Donnerstag, den 23. Dezember 2004 zu verschie-
ben.

59/503. Annahme der Tagesordnung und Zuweisung der
Tagesordnungspunkte

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 17. September 2004 nahm
die Generalversammlung auf Grund der im ersten Bericht des
Präsidialausschusses enthaltenen Empfehlung21 die Tagesord-
nung22 und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte23 für die
neunundfünfzigste Tagung an.

Auf derselben Sitzung beschloss die Generalversammlung
auf Grund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses ent-
haltenen Empfehlung24, die Behandlung des Punktes "Frage
der Komoreninsel Mayotte" zurückzustellen und ihn in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloss die Generalver-
sammlung auf Grund der im ersten Bericht des Präsidialaus-
schusses enthaltenen Empfehlung25, die Behandlung des
Punktes "Frage der madagassischen Inseln Glorieuses, Juan
de Nova, Europa und Bassas da India" zurückzustellen und
ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung
aufzunehmen.

16 Siehe A/59/351.
17 Siehe A/59/351/Add.1.
18 A/59/250, Ziffern 4-42.

19 A/59/250/Add.2, Ziffer 2.
20 A/59/250/Add.3, Ziffer 5.
21 Siehe A/59/250, Ziffern 60-71.
22 A/59/251.
23 A/59/252.
24 A/59/250, Ziffer 52.
25 Ebd., Ziffer 53.




